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kurzer historischer Überblick

1990: Gründung Österreichischer Baustoff-Recycling Verband (BRV)

Herausgabe von Richtlinien zum Baustoff-Recycling
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Definitionen von Recycling-Baustoffen
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Anforderungen an Recycling-Baustoffe

1. bautechnische Materialeigenschaften und Zuordnung zu Güteklassen

2. Umweltverträglichkeit (Prüfung von Eluat- und Gesamtgehalten) und 

Zuordnung zu Qualitätsklassen

Gesamtgehalte: Schwermetalle, 

organische Inhaltstsoffe

Eluatgehalte: in Wasser lösliche 

Bestandteile
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I)Wasserschongebiete; Gebiete mit wasserwirtschaftlichen Rahmenverfügungen
II)ausreichende Mächtigkeit gering durchlässiger Bodenschichten; ausreichender Abstand zum Grundwasser

in Abhängigkeit der Qualitätsklasse ergibt sich der Einsatzbereich des Recycling-

Baustoffs

I)
II)
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Umweltverträglichkeit = chemisch-analytische Untersuchung von

Gesamtgehalten
(Bestimmung im Säureaufschluss)

Abbruchmaterial Aushubmaterial

Recyclingmaterial
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wasserlösliche Anteile

Umweltverträglichkeit = chemisch-analytische Untersuchung von

Eluatgehalten
(Bestimmung durch Auslaugung mit entionisiertem Wasser – 1 Masseteil Feststoff : 10 Masseteile Wasser)
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seit 1. Jänner 2016

Recycling-Baustoffverordnung

1. Novellierung bereits im Oktober 2016

vorweg:

sehr abfallorientiert

Recycling-Baustoffe werden nur über die Umweltverträglichkeit definiert
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die wesentlichen Bestimmungen der Recycling-Baustoffverordnung

Schad- und Störstofferkundung vor Abbruch eines Bauwerks

erforderlich, wenn mehr als 750 t Bau- und Abbruchabfälle (ausgenommen 

Bodenaushubmaterial) anfallen (ursprünglich Mengenlimit von nur 100 t!)

Vorgaben gemäß ÖNorm B 3151 „Rückbau von Bauwerken als Standardabbruchmethode“

bei mehr als 750 t und Brutto-Rauminhalt größer 3.500 m³ gemäß EN ISO 16000

Pflichten bei Bau- und Abbruchtätigkeiten

Rückbau

Abbruch eines Bauwerks gemäß ÖNorm B 3151

Achtung auf Schadstoffe, die Wiederverwertung erschweren (Asbest, Teer, PCB, FCKW, 

gipshaltige Abfälle)

Dokumentation gemäß ÖNorm B 3151 bei mehr als 750 t Bau- und Abbruchabfälle (vom 

Bauherrn mind. 7 Jahre aufzubewahren)

Trennpflicht

Trennung gefährlicher und nicht gefährlicher Abfälle vor Ort

Trennung der Hauptbestandteile vor Ort oder genehmigte Behandlungsanlage

Bauherr und Bauunternehmer sind für Trennung der Abfälle verantwortlich
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ÖNorm B 3151
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ÖNorm B 3151
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ÖNorm B 3151
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zulässige Abfälle für die Herstellung (Abfallschlüsselnummer SN und Spezifizierung) 

Herstellung und Verwendung von Recycling-Baustoffen
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hergestellte Recycling-Baustoffe bzw. Qualitätsklassen

Qualitätsklasse Schlüsselnummer

ungebunden

U-A

(ungebunden - A)

Gesteinskörnungen für den ungebundenen sowie für den 

hydraulisch oder bituminös gebundenen Einsatz
31490

U-B

(ungebunden - B)

Gesteinskörnungen für den ungebundenen sowie für den 

hydraulisch oder bituminös gebundenen Einsatz
31491

U-E1)

(ungebunden - E)

Gesteinskörnungen für den ungebundenen sowie für den 

hydraulisch oder bituminös gebundenen Einsatz
31492

für hydraulische Bindung

H-B

(für hydraulische Bindung - B)

Gesteinskörnungen ausschließlich zur Herstellung von Beton ab der 

Festigkeitsklasse C 12/15 oder der Festigkeitsklasse C 8/10 ab der 

Expositionsklasse XC1

31493

für bituminöse Bindung

B-B

(für bituminöse Bindung - B)

Gesteinskörnungen (insbesondere Ausbauasphalt) zur Herstellung 

von Asphaltmischgut
31494

B-C

(für bituminöse Bindung - C)

Gesteinskörnungen (insbesondere Ausbauasphalt) zur Herstellung 

von Asphaltmischgut
31495

B-D

(für bituminöse Bindung - D)

Gesteinskörnungen (insbesondere Ausbauasphalt) zur Herstellung 

von Asphaltmischgut
31496

D

(Stahlwerksschlacke D)

Gesteinskörnungen aus Stahlwerksschlacken direkt aus der 

Produktion ausschließlich zur Herstellung von Asphaltmischgut
31497

1)Herstellung nur aus Gleisschotter oder technischem Schüttmaterial
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wodurch kann die Qualitätsklasse erreicht werden?

Materialeigenschaften Umweltverträglichkeit

chemisch-analytische Untersuchung von

Gesamtgehalten

Eluatgehalten
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Grenzwerte für Qualitätsklassen

ungebunden

FL…schwimmendes Material

Rg+X…Glas und sonstige Materialien
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Grenzwerte für Qualitätsklassen

bituminös gebunden
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Vergleich Grenzwerte für Eluatgehalte

1. Fassung nach Novellierung

Reduktion des Parameterumfangs
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Vergleich Grenzwerte für Eluatgehalte

1. Fassung nach Novellierung

Reduktion des Parameterumfangs
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Vergleich Grenzwerte für Gesamtgehalte

Bodenaushub

Deponie U-A U-B U-E H-B

Arsen mg/kg 50/2001) - - 50/200 -

Blei mg/kg 150/500 150 150/500 150/500 150/500

Cadmium mg/kg 2,0/4,0 - - 2,0/4,0 -

Chrom ges. mg/kg 300/500 90/300 90/700 300/700 90/700

Kupfer mg/kg 100/500 90/300 90/500 100/500 90/700

Nickel mg/kg 100/500 60/100 60/- 100 60/-

Zink mg/kg 500/1000 450 450 500/1000 450

KW-Index mg/kg 50/100/200 150 200 150 200

PAK mg/kg 4 12 20 12 20

Benzo(a)pyren mg/kg 0,4 - - 1,2 -

Bodenaushubdeponie - Recycling-Baustoffe

1)geogen bedingte Gehalte
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zulässige Einsatzbereiche der Recycling-Baustoffe

1)Einschließlich Herstellung von Beton unter der Festigkeitsklasse C 12/15 oder bis zur Festigkeitsklasse C 8/10 

unter der Expositionsklasse XC1
2)in Schutzgebieten, im und unmittelbar über dem Grundwasser nur bei Vorliegen einer wasserrechtlichen 

Genehmigung
3)nur im Trapez des Gleiskörpers als Tragschicht

Herstellung von Beton ab der Festigkeitsklasse C12/15 

oder der Festigkeitsklasse 8/10 ab der 

Expositionsklasse XC1 (W/B ≤ 0,7)

weist ein Beton C12/15 mit W/B > 0,7 wirklich 

ein höheres Umweltrisiko auf im Vergleich zu 

W/B ≤ 0,7?
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zulässige Einsatzbereiche der Recycling-Baustoffe

5)Bei einem PAK-Gesamtgehalt (16 PAK nach EPA) zwischen 20 mg/kg TM und 300 mg/kg TM ist die Verwendung 

ausschließlich in eingehausten Heißmischanlagen mit Dämpfeerfassung und -behandlung aus dem Mischprozess zulässig. 

Die Dämpfeerfassung und -behandlung muss die Freisetzung von Schadstoffen, insbesondere TOC, KW und PAK, nach dem 

Stand der Technik verhindern. Das Asphaltmischgut hat den Grenzwert von 20 mg/kg TM einzuhalten.
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Pflichten des Herstellers von Recycling-Baustoffen

Eingangskontrolle
- visuelle Kontrolle auf unzulässige Verunreinigungen

- Vorliegen eines Beurteilungsnachweises (Deponieverordnung), wenn 

Qualitätssicherung bereits vor dem Behandlungsprozess durchgeführt wurde

Qualitätsanforderungen
- Einhaltung der Grenzwerte für Recycling-Baustoffe

- Zuordnung zu einer Qualitätsklasse aufgrund einer Qualitätssicherung

Qualitätssicherung

Standardverfahren

- Deklarationsprüfung: 1. hergestellte Charge (max. 50 Produktionsstunden bzw. 

mind. 200 t) chemisch-analytisch untersuchen  Zuordnung zur Qualitätsklasse

- weitere Qualitätssicherung ist durch werkseigene Produktionskontrolle 

durchzuführen: chemisch-analytische Untersuchung für alle Chargen aus max. 50 

Produktionsstunden

Einzelchargen, Recycling-Baustoffe aus Rückbau bzw. Sanierung von Verkehrsflächen 

(Einzelproben pro 2000 m², Sammelprobe aus max. 20000 m²), Recycling-Baustoffe aus 

technischem Schüttmaterial

- chemisch-analytische Untersuchung  Zuordnung zur Qualitätsklasse

Dokumentation der Probenahme und chemisch-analytischen Untersuchungen sind vom 

Hersteller mindestens 7 Jahre aufzubewahren oder elektronische Übermittlung (EDM-Portal) 
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Pflichten des Herstellers von Recycling-Baustoffen

Bezeichnung
- bei Übergabe an Dritte: Bezeichnung des Recycling-Baustoffs sowie zulässige 

Einsatzbereiche und Verwendungsverbote auf Lieferschein oder Beiblatt 

anzugeben

Aufzeichnungs- und Meldepflichten
- es sind Art, Menge, Herkunft und Verbleib von Abfällen zur Herstellung von 

Recycling-Baustoffen elektronisch aufzuzeichnen und zu melden 

(Abfallverzeichnisverordnung)
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nicht ganz:

nur die Qualitätsklasse U-A erreicht nach Übergabe an Dritte das Abfallende

die Recycling-Baustoffverordnung ist eine abfallorientierte Verordnung

es werden Abfälle für die Herstellung von Abfällen (Recycling-Baustoffen sind 

Abfallschlüsselnummern zugeordnet) aufbereitet

dazu erforderlich:

- Meldung als Hersteller von Recycling-Baustoffen beim Ministerium (BMLFUW) und 

verbindliche Erklärung über die Einhaltung des Vermischungsverbots gem. 

Abfallwirtschaftsgesetz

- die Übergabe ist aufzuzeichnen und zu melden (EDM-Portal)

- Konformitätserklärung über die Durchführung der Qualitätssicherung und Einhaltung der 

Grenzwerte für U-A ist auszustellen

- die Konformitätserklärung ist vom Hersteller und vom Übernehmer 7 Jahre lang 

aufzubewahren
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dazu wird in der Verordnung ausgeführt:

ein Recycling-Baustoff hat die bautechnischen Anforderungen gemäß dem Stand 

der Technik einzuhalten

wo bleiben Anforderungen an Materialeigenschaften?

 weiterführende Materialprüfungen gemäß europäischer und 

nationaler Normung
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Recycling-Baustoffverordnung:

die Verwendung von natürlichen Gesteinskörnungen in untergeordneten Mengen als 

Mischkomponente zur technischen Verbesserung der Recycling-Baustoffe ist unter 

Einhaltung des Vermischungsverbotes zulässig

noch ein Detail

Richtlinien zu Qualität und Gebrauch von Recycling-Baustoffen:

Es ist möglich und sogar empfohlen, Mischungen von zertifizierten Produkten zu verwenden, 

um den technischen Eigenschaften für die folgenden Verwendungsarten gerecht zu werden.

Danke für ihre Aufmerksamkeit

strikte Abfallorientiertheit vs umweltverträgliche Produktorientiertheit


